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Längere Hilfen für Eltern 

ohne Kinderbetreuung 

Die Unterstützung für berufstätige Eltern ohne 
Kinderbetreuung wird verlängert. Außerdem 
wird die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes 
durch Arbeitgeber bis zu einer bestimmten 
Höhe steuerfrei. Gastronomiebetrieben wird 
durch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf 
Speisen geholfen. Das sind die Kernpunkte des 
Corona-Steuerhilfegesetzes, das der Bundes-
tag beschlossen hat. 
 
Bund und Länder haben in den letzten Wochen be-
reits steuerliche Erleichterungen in Milliardenhöhe 

beschlossen, um Unternehmen und Beschäftigte bei 
der Bewältigung der Corona-Pandemie zu unterstüt-
zen. Mit dem Corona-Steuerhilfegesetz werden wei-
tere Maßnahmen umgesetzt. 
Viele Eltern, deren Kinder derzeit noch keinen An-
spruch auf eine Notbetreuung in Kita oder Schule 
haben, stehen vor existenziellen Herausforderun-
gen. Wer in dieser Situation keine Möglichkeit hat, 
ortsunabhängig zu arbeiten, Überstunden abzu-
bauen oder seine Kinder anderweitig betreuen zu 
lassen, soll weiter Geld bekommen. Für sie wurde 
bereits im März ein Anspruch auf Entschädigung im 
Infektionsschutzgesetz geschaffen. Der Entschädi-
gungsanspruch gilt für Eltern, deren Kinder höchs-
tens 11 Jahre alt sind oder aufgrund einer Behinde-
rung auf Hilfe angewiesen sind. Die Eltern können 
einen Lohnersatz in Höhe von 67 Prozent des Netto-
einkommens erhalten, monatlich maximal 2.016 
Euro. Die Erstattung erfolgt über den Arbeitgeber. 
Dieser erhält die Entschädigung über die im jeweili-
gen Bundesland zuständige Behörde. Bislang ist dies 
allerdings auf höchstens sechs Wochen begrenzt. 
Um Eltern auch weiterhin zu unterstützen, wird der 
Anspruch auf Entschädigung für jeden Elternteil auf 
zehn Wochen verlängert, für Alleinerziehende auf 20 
Wochen. Die Entschädigungszahlung kann auch ta-
geweise aufgeteilt werden. So können Eltern, deren 
Kinder nur tageweise in Kita oder Schule betreut 
werden, die Zahlung über einen längeren Zeitraum 
beziehen. Dies entspricht den Gegebenheiten der 
erweiterten Notbetreuung in Kitas und Schulen in 
vielen Ländern und Kommunen. Und wenn Kitas o-
der Schulen wegen regional auftretender Infektions-
schwerpunkte zeitweise schließen müssen, haben 
Eltern mehr Flexibilität. 
Die Ausweitung bei der Lohnfortzahlung gilt künftig 
auch für Eltern von volljährigen Kindern mit Behin-
derungen. Damit werden Verdienstausfälle von El-
tern abgemildert, deren Kinder derzeit aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht in einer Einrichtung für Men-
schen mit Behinderungen (Werkstätten, Tagesför-
derstätten) betreut werden können. 
  
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes wird 
steuerfrei 

Des Weiteren wird die Aufstockung des Kurzarbei-
tergeldes durch Arbeitgeber bis zu einer bestimmten 
Höhe steuerfrei gestellt. Beschäftigte bekommen 
von der Bundesagentur für Arbeit 60 Prozent des 
letzten Nettogehalts (bzw. 67 Prozent für Haushalte 
mit Kindern). Künftig erhöht sich das Kurzarbeiter-
geld bei längerem Bezug auf bis zu 80 (bzw. 87) 

Prozent. Viele Arbeitgeber stocken das Kurzarbeiter-
geld ihrer Beschäftigten auf, manche auf Grundlage 
eines Tarifvertrags, andere freiwillig. Diese Praxis 
wird dadurch unterstützt, dass Aufstockungen bis zu 
einer Höhe von 80 Prozent des Gehalts steuerfrei 
bleiben und nicht mehr wie bisher als steuerpflichti-
ger Arbeitslohn gelten. Schon jetzt müssen auf eine 
Aufstockung bis auf 80 Prozent keine Sozialabgaben 
gezahlt werden. Die Maßnahme ist bis zum 31. De-
zember 2020 befristet. 
Außerdem wird die Mehrwertsteuer für Speisen in 
der Gastronomie ab dem 1. Juli 2020 befristet bis 
zum 30. Juni 2021 auf den ermäßigten Steuersatz 

von 7 Prozent abgesenkt. Gastronomiebetriebe, die 
derzeit von hohen Umsatzeinbußen betroffen sind, 
sollen so nach der schrittweisen Öffnung einen Teil 
ihrer Einbußen ausgleichen können. Die Maßnahme 
ist befristet, weil sie als Anschub für die Zeit nach 
der Krise gedacht ist. 
Schließlich wird die Übergangsregelung für die Um-
setzung der neu geregelten Umsatzbesteuerung von 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts um 
zwei Jahre bis Ende 2022 verlängert. Damit soll 
Kommunen ausreichend Zeit für die Umsetzung der 
neuen Vorschriften gegeben werden. 
In den parlamentarischen Beratungen haben die Ko-
alitionsfraktionen eine gesetzliche Regelung für die 
Steuerbefreiung von Corona-Gratifikationen von Ar-
beitgebern für Beschäftigte bis zu 1.500 Euro ge-
schaffen. Diese Steuerbefreiung wurde vom Bun-
desfinanzministerium kurzfristig auf dem Verwal-
tungswege eingeführt. Um keinerlei Rechtsrisiken 
einzugehen, wird die Steuerbefreiung nunmehr auf 
eine gesetzliche Grundlage gestellt. 
  
  

Städte und Gemeinden jetzt 

stärken 

Die Auswirkungen der Corona-Krise treffen 
Städte, Dörfer und Gemeinden überall in 
Deutschland hart: Ausgaben steigen, Einnah-
men sinken. Die SPD-Fraktion fordert einen 
Solidarpakt für Kommunen, damit wieder in-
vestiert werden kann – in Schulen und Kitas, in 
Sportvereine, Schwimmbäder und Bibliothe-
ken. Die Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten unterstützen damit Vorschläge von 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz. 
 
Die Corona-Pandemie hinterlässt ihre Spuren auch 
in den Haushalten der Städte und Gemeinden. Die 
Gesundheitskosten steigen, Ausgaben für soziale 
Leistungen wachsen, während eigene Einnahmen 
aus kommunalen Einrichtungen wegfallen. Gleich-
zeitig brechen die Steuereinnahmen ein. Allen voran 
sinkt die Gewerbesteuer als Haupteinnahmequelle 
der Kommunen dramatisch. Die Steuerschätzung 
prognostiziert allein für dieses Jahr Ausfälle in Höhe 
von 12 Milliarden Euro. 

Wenn die Kommunen deutlich weniger Einnahmen 
haben, bleibt ihnen ohne Hilfe von außen keine an-
dere Möglichkeit, als den Rotstift anzusetzen: bei 
Kitas und Schulen, beim örtlichen Busverkehr, bei 
Wohnungen, Straßen, Schwimmbädern oder der 
kulturellen Infrastruktur. Ebenso fallen die Kommu-
nen als Impulsgeber für einen konjunkturellen Auf-
schwung aus. 
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Für die SPD-Fraktion steht fest: Um die Investitions-
kraft aller Kommunen zu stärken, die Bedingungen 
guter Lebensqualität zu sichern und gleichwertige 
Lebensbedingungen in ganz Deutschland zu ermög-

lichen, muss der Staat handeln. Die Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten fordern deshalb, die 
Corona-bedingten Ausfälle bei der Gewerbesteuer 
durch Bund und Länder kurzfristig auszugleichen 
und diese Maßnahme mit einer Entschuldung finanz-
schwacher Kommunen zu verknüpfen. Die SPD-
Fraktion unterstützt damit Vorschläge von Bundesfi-
nanzminister Olaf Scholz für einen Kommunalen So-
lidarpakt 2020. 
Konkret fordert die SPD-Bundestagsfraktion die 
Bundesregierung auf: 
Den vorgeschlagenen Rettungsschirm für Kommu-
nen zur Entlastung für Gewerbesteuerausfälle und 
Hilfe für überschuldete Kommunen unverzüglich auf 
den Weg zu bringen, um die Kommunen mit liquiden 
Mitteln auszustatten, ihre Handlungsfähigkeit si-
cherzustellen und damit die Wirtschaft durch ihre In-
vestitionen deutlich zu unterstützen. 
Gemeinsam mit den betroffenen Ländern die Alt-
schulden der finanzschwachen Kommunen abzulö-
sen, um so die Handlungsfähigkeit der Kommunen 
sicherzustellen und die notwendigen Investitionen 
aller Kommunen in Deutschland zu verstärken. 
Einen eigenen Beitrag zur Unterstützung der ost-
deutschen Bundesländer zu leisten und sich hälftig 
an den Finanzierungskosten der Lasten aus Zusatz-
versorgungssystemen der DDR zu beteiligen, um 
auch hier die erforderlichen Investitionen zu mobili-
sieren. 
Die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu stärken, 
indem kommunale Zukunftsinvestitionen weiter 
hochgefahren werden - im Zuge des Konjunkturpro-
gramms ebenso wie im Rahmen der auf längere 
Sicht notwendigen gesamtstaatlichen Investiti-
onsoffensive. Mit Blick auf die soziale Infrastruktur 
und die Herausforderungen der energetischen und 
ökologischen Modernisierung müssen dabei Kon-
junktur- und Innovationsimpulse sinnvoll miteinan-
der verbunden werden. 
„Es ist unstrittig, dass die Ausweitung öffentlicher 
Investitionen die gesamtwirtschaftliche Nachfrage 
stärkt“, sagt der kommunalpolitische Sprecher 
Bernhard Daldrup. „Fast 60 Prozent aller öffentli-
chen Aufträge kommen von den Kommunen. Des-
halb ist es folgerichtig, Kommunen in das Zentrum 

eines Konjunkturpaketes zu rücken. So gelingt der 
Neustart aus der Krise.“ 
Das Positionspapier der SPD-Bundestagsfraktion 
kann hier heruntergeladen werden (PDF-Datei): 
https://www.spdfraktion.de/system/fi-
les/documents/beschluss-kommunen-jetzt-staer-
ken-20200526_0.pdf 
  
  

Gute Arbeit in der Fleischin-

dustrie 

Seit Jahren kämpfen die Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten dafür, die Arbeitsbedin-
gungen in der Fleischindustrie zu verbessern 
und Rechte für Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen durchzusetzen. In der vergangenen 

Woche ist ein wichtiger Durchbruch für bes-
sere Arbeitsbedingungen in der Fleischbran-
che gelungen. 
 

Die Corona-Infektionen Hunderter osteuropäischer 
Arbeitsmigrantinnen und -migranten haben wie un-
ter einem Brennglas die unhaltbaren Arbeitsbedin-
gungen in der Fleischindustrie offengelegt: Unbe-
zahlte Überstunden, überteuerte und miserable Un-
terkünfte, mangelnde Hygiene, Verstöße gegen das 
Arbeitszeit- und Mindestlohngesetz – in der Fleisch-
wirtschaft sind diese Missstände seit Langem be-
kannt. Besonders davon betroffen sind Beschäftigte, 
die aus dem Ausland stammen. 
Das soll sich nun ändern: Mit den von Bundesar-
beitsminister Hubertus Heil im Bundeskabinett 
durchgesetzten Eckpunkten zum „Arbeitsschutzpro-
gramm für die Fleischwirtschaft“ plant die Bundes-
regierung entscheidende Maßnahmen, um gegen die 
Missstände wirksam vorzugehen. So sollen künftig 
nur noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des eige-
nen Betriebes Tiere schlachten und das Fleisch ver-
arbeiten dürfen. Ab Januar 2021 sollen Werkver-
trags- und Leiharbeit hier nicht mehr möglich sein. 
Außerdem sollen stärkere Kontrollen die Arbeitgeber 
zwingen, Gesundheits- und Hygienestandards ein-
zuhalten. 
Die SPD-Fraktion stellt sich hinter die Eckpunkte von 
Arbeitsminister Heil. In einem Fraktionsbeschluss 
bekräftigen die sozialdemokratischen Abgeordneten 
den Handlungsbedarf für gute Arbeit in der Fleisch-
industrie und für die Saisonarbeitskräfte in der 
Landwirtschaft. „Mehr Arbeitsschutz, bessere Kon-
trollen und Hygiene und nicht zuletzt das Ende or-
ganisierter Verantwortungslosigkeit in Sub-Unter-
nehmerkonstruktionen sind der richtige Weg“, heißt 
es in dem Positionspapier. Jetzt gelte es, die Eck-
punkte zügig eins zu eins umzusetzen. 
Neben starken Arbeitnehmerrechten und guten Ar-
beitsbedingungen fordert die Fraktion auch mehr 
Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher 
darüber, unter welchen Bedingungen Lebensmittel 
produziert werden. Denn nur so kann an der Theke 
eine wirkliche Entscheidung für mehr Tierwohl, Um-
weltschutz und Arbeitnehmerschutz getroffen wer-
den. 
Das Positionspapier steht hier zum Download bereit 
(PDF-Datei): https://www.spdfraktion.de/sys-
tem/files/documents/positionspapier-arbeitsbedin-

gungen-fleischwirtschaft-20200526.pdf 
  
  

Gleicher Lohn für gleiche Ar-

beit am gleichen Ort 

Wenn Beschäftigte zum Arbeiten in andere EU-
Länder geschickt werden, darf das kein Ein-
fallstor für Lohndumping, schlechte Arbeitsbe-
dingungen und unfaire Konkurrenz auf dem Ar-
beitsmarkt sein. Die EU hat deshalb Änderun-
gen der Entsenderichtlinie beschlossen, die 
jetzt in nationales Recht umgesetzt werden 
sollen. Das Ziel: Gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit am gleichen Ort. 
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Arbeit in anderen Ländern der Europäischen Union 
ist heute längst selbstverständlich. Betriebe über-
nehmen immer häufiger Aufträge in anderen EU-
Staaten und entsenden dann ihre Beschäftigten 

dorthin. Dabei muss es fair, verlässlich und sozial 
gerecht zugehen. Das wurde 1996 mit der soge-
nannten Entsenderichtlinie erstmals EU-weit gere-
gelt. Dabei wurden Mindestbedingungen festgelegt: 
Mindestlöhne, Mindesturlaub, Höchstarbeitszeiten 
sowie Mindestruhezeiten und andere Arbeitsschutz-
vorschriften. 
Seither hat die Anzahl der Entsendungen weiter 
stark zugenommen. Das hat die wirtschaftliche und 
arbeitsmarktpolitische Lage in der EU verändert. 
Teilweise kam es zu unfairem Wettbewerb, Rechts-
unsicherheiten und unlauteren Geschäftspraktiken. 
Deshalb hat die EU die Entsenderichtlinie geändert, 
um faire Wettbewerbsbedingungen durchzusetzen 
und Lohndumping wirkungsvoll zu bekämpfen. 
Mit dem Gesetzentwurf zur Entsenderichtlinie, den 
die Bundesregierung in den Bundestag eingebracht 
hat, sollen die neuen europäischen Vorgaben in na-
tionales Recht umgesetzt werden. Demnach werden 
der Schutz und die Rechte der Beschäftigten deutlich 
ausgeweitet. Was hier gesetzlich oder in bestimmten 
Tarifverträgen für die Entlohnung gilt (verschiedene 
Lohnstufen, Zulagen oder Sachleistungen, die Teil 
der Entlohnung sind), muss auch für alle gezahlt 
werden, ob hier beschäftigt oder hierher entsandt. 
Reise-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten 
dürfen nicht vom Lohn abgezogen werden. 
Wenn die im Gesetz aufgelisteten Arbeitsbedingun-
gen in deutschlandweit geltenden allgemeinverbind-
lichen Tarifverträgen geregelt sind, sollen sie künftig 
auch für entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer gelten − und zwar in allen Branchen. Bis-
lang galt dies nur für das Baugewerbe. Unabhängig 
davon, ob der Entleihbetrieb im In- oder Ausland an-
sässig ist, werden zudem alle grenzüberschreitend 
eingesetzten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-
nehmer erfasst. 
Außerdem sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die für eine lange Zeit entsandt werden, von 
allen in Deutschland vorgeschriebenen Arbeitsbe-
dingungen profitieren. Das gilt sowohl für Arbeitsbe-
dingungen, die gesetzlich festgelegt sind, als auch 
für solche, die sich aus allgemeinverbindlichen Ta-
rifverträgen ergeben. Arbeitgeber mit Sitz im Aus-
land müssen dann wie Betriebe in Deutschland den 

anwendbaren allgemeinverbindlichen bundesweiten 
oder auch regionalen Tarifvertrag einhalten. 
Schließlich sollen die Kontrollen wirksamer werden: 
Mit rund 1.000 neuen Stellen beim Zoll soll dafür 
gesorgt werden, dass die Regeln auch eingehalten 
werden. 
  
  

Arbeitslosigkeit in Europa 

verhindern 

Finanzschwache EU-Länder sollen in der 
Corona-Krise durch günstige Kredite der Euro-
päischen Union dabei unterstützt werden, 
Kurzarbeit zu finanzieren und Arbeitslosigkeit 
zu verhindern. Ein Gesetzentwurf der Koaliti-
onsfraktionen sieht vor, dass sich Deutschland 

an der Absicherung des Programms mit einer 
Bundesgarantie beteiligt. 
 
Das neue EU-Instrument zur „vorübergehenden Un-

terstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeits-
risiken in Ausnahmesituationen“ (SURE - Support 
mitigating Unemployment Risks in Emergency) soll 
dazu beitragen, durch die Coronavirus-Pandemie 
bedrohte Arbeitsplätze und Erwerbstätige zu schüt-
zen. Die finanzielle Unterstützung soll sich auf ins-
gesamt bis zu 100 Mrd. Euro belaufen und den Mit-
gliedstaaten in Form von EU-Darlehen zu günstigen 
Bedingungen gewährt werden. Solche Darlehen sol-
len den Mitgliedstaaten dabei helfen, den plötzlichen 
Anstieg der öffentlichen Ausgaben zu bewältigen, 
der mit Maßnahmen zum Erhalt von Arbeitsplätzen 
einhergeht. Dazu können etwa die Einführung oder 
Ausweitung nationaler Kurzarbeitsregelungen und 
ähnlicher Maßnahmen für Selbstständige gehören, 
die in Reaktion auf die derzeitige Corona-Pandemie 
ergriffen werden. 
Zur Finanzierung sind von allen Mitgliedstaaten Ga-
rantien nötig. Deren Höhe bemisst sich am jeweili-
gen Anteil an der Wirtschaftskraft. Für den deut-
schen Anteil wird eine Bundesgarantie in Höhe von 
rund 6,4 Mrd. Euro benötigt. Der Entwurf für das 
SURE-Gewährleistungsgesetz sieht vor, diese Ga-
rantie zu übernehmen. 
Das Instrument ist ein wichtiger Beitrag für eine ge-
meinsame und solidarische europäische Antwort auf 
die Corona-Pandemie. Weitere Bausteine, auf die 
sich die Eurogruppe im April verständigt hat, sind 
zum einen ein neuer Garantiefonds der Europäi-
schen Investitionsbank, mit dem kleinen und mittle-
ren Unternehmen geholfen wird. Zum anderen dient 
eine vorsorgliche Kreditlinie (ECCL) aus dem bereits 
bestehenden Europäischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM) der Stärkung von Gesundheitssystemen. 
  
  

Verbesserungen bei Reha 

und Intensivpflege 

Reha-Leistungen sollen künftig einfacher und 
schneller in Anspruch genommen werden kön-
nen. Patientinnen und Patienten, die außer-
halb der Klinik intensiv gepflegt werden müs-
sen, sollen besser versorgt werden. Das sieht 
ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, 
über den der Bundestag in erster Lesung bera-
ten hat. 

 
Die Leistungen der außerklinischen Intensivpflege 
sollen neu geregelt werden. Ziel ist es, die Versor-
gung der Patientinnen und Patienten zu verbessern. 
Außerklinische Intensivpflege bedeutet, dass die 
schwerstpflegebedürftigen Menschen zu Hause oder 
in einer Wohngemeinschaft für Intensivpflege leben. 
Die Patientinnen und Patienten werden beatmet und 
müssen dauerhaft überwacht werden, da jederzeit 
eine lebensbedrohliche Situation eintreten kann. 
Der Gesetzentwurf macht erstmals Qualitätsvorga-
ben für die Intensivpflege zu Hause. Die bisherigen 
Regelungen sollen in einen neuen Leistungsan-
spruch auf außerklinische Intensivpflege überführt 
werden. Nur besonders qualifizierte Vertragsärztin-
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nen und Vertragsärzte dürfen die Leistungen verord-
nen. Nur qualitätsgeprüfte Pflegedienste sollen au-
ßerklinische Intensivpflege erbringen dürfen. 
Wenn ein Mensch gut zu Hause gepflegt wird, dann 

muss das möglich sein. Deshalb muss außerklinische 
Intensivpflege weiterhin zu Hause oder etwa in einer 
Wohngruppe stattfinden können. Die SPD-Fraktion 
wird im parlamentarischen Verfahren genau darauf 
achten, dass die Selbstbestimmung und Teilhabe 
der Betroffenen gewährleistet ist und sich ihre Situ-
ation nicht verschlechtert. 
Die Eigenanteile, die Versicherte bei Intensivpflege 
in vollstationären Pflegeeinrichtungen tragen müs-
sen, sollen erheblich reduziert werden. Dadurch soll 
auch die Wahlmöglichkeit für die Patientinnen und 
Patienten verbessert werden, indem sie unabhängi-
ger von den eigenen finanziellen Rahmenbedingun-
gen wird. 
Verbesserungen bei Reha-Leistungen 
Verbesserungen sieht der Gesetzentwurf auch bei 
den Leistungen der medizinischen Rehabilitation 
vor, in dem die Inanspruchnahme erleichtert und 
das Wahlrecht der Versicherten gestärkt wird. So 
soll es bei der geriatrischen Rehabilitation künftig 
ausreichen, wenn der Arzt diese Leistungen verord-
net. Die Prüfung der Krankenkasse entfällt. Dadurch 
sollen Leistungen schneller und einfacher in An-
spruch genommen werden können. So wird der 
Grundsatz „Reha vor Pflege“ gestärkt. Die geriatri-
sche Rehabilitation unterstützt ältere Menschen 
nach einer schweren Erkrankung dabei, ihre Selb-
ständigkeit im Alltag zurückzuerlangen und Pflege-
bedürftigkeit zu vermeiden. 
Bei anderen Reha-Leistungen soll die Krankenkasse 
von einer ärztlichen Verordnung künftig nur auf-
grund einer gutachterlichen Stellungnahme des Me-
dizinischen Dienstes abweichen können. Zudem soll 
das Wahlrecht der Versicherten bei der Auswahl der 
Reha-Einrichtung gestärkt werden. So sollen Mehr-
kosten, die dadurch entstehen, dass Versicherte 
eine andere als die von der Kasse bestimmte Ein-
richtung wählen, nicht mehr vollständig, sondern 
nur zur Hälfte getragen werden. 
  
  

Engagement für Globale Ge-

sundheit ausbauen 

Die Corona-Pandemie verdeutlicht, dass Ge-
sundheitsrisiken nicht nur auf nationaler 
Ebene begegnet werden kann. In einem ge-

meinsamen Antrag fordern die Koalitionsfrak-
tionen eine wirksame, ressortübergreifende 
Strategie der Bundesregierung für Globale Ge-
sundheitspolitik. 
 
Bis vor kurzem wurde Gesundheitspolitik vor allem 
als nationale Aufgabe wahrgenommen. Spätestens 
seit der Corona-Krise zeigt sich, dass den Gefahren 
für die menschliche Gesundheit – seien es Epide-
mien, zunehmende Antibiotikaresistenzen oder der 
Klimawandel – nicht allein mit nationalstaatlichen 
Mitteln begegnet werden kann. Die Koalitionsfrakti-
onen haben deshalb einen umfassenden Antrag vor-
gelegt, der die Herausforderungen und Handlungs-
notwendigkeiten in allen Politikfeldern benennt und 
eine effektive, ressortübergreifende Strategie der 

Bundesregierung für Globale Gesundheitspolitik ein-
fordert. 
Mit dem Antrag sprechen sich die Fraktionen dafür 
aus, Gesundheitsaspekte künftig in allen Politikfel-

dern intensiver zu berücksichtigen. Über gesund-
heitsförderliche Lebensbedingungen wird zum Bei-
spiel auch in den Bereichen Landwirtschaft, Bildung 
und Forschung, Handel oder Sicherheit entschieden. 
Damit soll ein wichtiger Beitrag dazu geleistet wer-
den, das Nachhaltigkeitsziel drei der Vereinten Nati-
onen zu erreichen: Gesundheit und Wohlergehen für 
alle Menschen (SDG-3). 
Die Bundesregierung arbeitet seit einiger Zeit an der 
Aktualisierung ihrer Strategie zur Globalen Gesund-
heitspolitik. Diese muss zeitnah vorgelegt werden 
und vollständig in den Umsetzungsprozess der UN-
Nachhaltigkeitsagenda eingebunden sein. Die Koali-
tionsfraktionen fordern die Bundesregierung dazu 
auf, einen deutlichen Schwerpunkt auf die Stärkung 
der Gesundheitssysteme weltweit zu legen. Eine 
leistungsfähige Basisgesundheitsversorgung ist die 
zentrale Voraussetzung für wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Entwicklung. 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die ein-
zige international legitimierte, normgebende Autori-
tät in Gesundheitsfragen. In ihrer Rolle als Krisen-
manager ist sie zuletzt in die Kritik geraten. Sie soll 
gestärkt und besser finanziert werden. Die Fraktio-
nen von SPD und CDU/CSU erwarten deshalb von 
der Bundesregierung, sich international für eine Er-
höhung der Pflichtbeiträge stark zu machen. 
Ein möglicher Covid-19-Impfstoff muss ein globales 
öffentliches Gut sein. Er muss allen Menschen zur 
Verfügung stehen, die ihn brauchen und geimpft 
werden wollen. In dem Antrag wird die Bundesregie-
rung dazu aufgefordert, sich insgesamt für einen ge-
rechten Zugang zu Arzneimitteln, insbesondere in 
Entwicklungs- und Schwellenländern, sowie für 
mehr Transparenz im Pharmabereich einzusetzen. 
Der Bundestag hat den Antrag am Donnerstag an-
genommen. 
  
  

Werbeverbot für nikotinfreie 

E-Zigaretten 

Die Koalition will Außenwerbung für Tabaker-
zeugnisse verbieten. Zudem sollen künftig 
auch für nikotinfreie E-Zigaretten Werbever-
bote und strengere Vorgaben für Inhaltsstoffe 
gelten. Das sieht ein Gesetzentwurf der Koali-

tionsfraktionen vor. 
 
Schon heute ist es in Deutschland verboten, im In-
ternet und in gedruckten Medien sowie in Radio- und 
Fernseh-Spots für Tabakprodukte zu werben. Künf-
tig soll auch Außenwerbung untersagt werden, 
ebenso die kostenlose Abgabe von Tabakprodukten 
außerhalb von geschlossenen Räumen. Außerdem 
sollen nikotinfreie E-Zigaretten und Nachfüllbehälter 
den nikotinhaltigen Produkten gleichgestellt werden. 
Damit gelten künftig für alle E-Zigaretten die glei-
chen Vorgaben und Werbeverbote wie für Tabak. In-
haltsstoffe, die für nikotinhaltige E-Zigaretten ver-
boten sind, dürfen dann auch in nikotinfreien Pro-
dukten nicht mehr eingesetzt werden. Die gesund-
heitlichen Risiken der nikotinfreien E-Zigaretten sind 
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inzwischen belegt. Für die SPD-Fraktion steht bei 
dem Gesetzesvorhaben der Schutz der Gesundheit 
von Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie ins-
besondere von Jugendlichen im Vordergrund. 

  
  

Adoption: das Wohl des Kin-

des im Mittelpunkt 

Familien werden bei Adoptionen künftig bes-
ser unterstützt und umfassender beraten. Das 
Adoptionshilfe-Gesetz, das der Bundestag be-
schlossen hat, soll gewährleisten, dass Adop-
tionen gut gelingen und adoptierte Kinder gut 
aufwachsen. 
 
Rein statistisch werden in Deutschland jeden Tag 
zehn Kinder adoptiert. Die Ausgangslage ist dabei so 
bunt wie das Leben: Kinder werden von einem 
neuen Stiefelternteil adoptiert, Pflegekinder finden 
ihr dauerhaftes Zuhause in einer Familie oder Kinder 
kommen aus dem Ausland in eine Familie. In den 
meisten Fällen ist eine der rund 400 Adoptionsver-
mittlungsstellen (AVS) in Deutschland beteiligt. 
Ziel des Adoptionshilfe-Gesetzes ist es, das Gelingen 
von Adoptionen zu fördern, damit adoptierte Kinder 
gut aufwachsen und sich gut entwickeln. Das Wohl 
der Kinder steht dabei im Mittelpunkt. Dafür bedarf 
es einer fachlich fundierten Begleitung und Beratung 
sowohl der Adoptiv- als auch der Herkunftsfamilien 
– und zwar auch über die Adoption hinaus. Daher 
geht es bei den Neuregelungen vor allem auch um 
eine moderne Struktur der Adoptionsvermittlung, 
die sich durch mehr Offenheit und mehr Beratung 
auszeichnet. 
Um Eltern vor, bei und nach der Adoption besser zu 
unterstützen, wird ein Rechtsanspruch auf nachge-
hende Begleitung sowie eine verpflichtende Bera-
tung bei Stiefkindadoptionen eingeführt. Außerdem 
soll ein offener Umgang mit der Adoption gefördert 
werden. Das unterstützt die Entwicklung der Kinder 
und trägt dazu bei, dass sie ihr Adoptiertsein gut in 
ihr Selbstbild integrieren können. 
Auch ein Informationsaustausch und ggf. Kontakt 
zwischen Adoptivfamilie und Herkunftsfamilie kann 
eine stabile Persönlichkeit des Kindes fördern. Daher 
soll vor Beginn der Adoptionspflege die Adoptions-
vermittlungsstelle mit den Herkunftseltern und den 
Adoptionsbewerbern erörtern, ob und wie ein Infor-
mationsaustausch oder Kontakt zum Wohl des Kin-
des gestaltet werden kann. Herkunftseltern erhalten 

einen Anspruch auf allgemeine Informationen über 
das Kind gegenüber der Adoptionsvermittlungs-
stelle. Voraussetzung ist immer das Einverständnis 
aller Beteiligten. 
Auslandsadoptionen, die ohne Begleitung einer 
Adoptionsvermittlungsstelle erfolgen, werden unter-
sagt. Denn ohne eine solche Begleitung bestehen er-
hebliche Risiken des Scheiterns, da die Adoptieren-
den nicht ausreichend auf die Herausforderungen ei-
ner Auslandsadoption vorbereitet sind und eine 
Überprüfung des 
Kindeswohls nicht erfolgt. Zudem müssen internati-
onal vereinbarte Schutzstandards bei allen Adopti-
onsvermittlungen aus dem Ausland eingehalten 
werden. 

Die Strukturen der Adoptionsvermittlung werden 
gestärkt, indem Zuständigkeiten und Verfahrensfra-
gen klarer geregelt werden. 
Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich in den Ver-

handlungen mit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
intensiv dafür eingesetzt, dass Zwei-Mütter-Fami-
lien von der Beratungspflicht ausgenommen wer-
den. Diese Familien sind immer noch auf den Weg 
der Stiefkindadoption angewiesen, auch wenn das 
Kind in eine bestehende Familie hineingeboren wird. 
„Wir bedauern sehr, dass unser Koalitionspartner 
dies vehement abgelehnt hat“, sagen die Kinderbe-
auftragte der SPD-Fraktion, Susann Rüthrich, und 
der familienpolitische Sprecher, Sönke Rix. „Denn 
Zwei-Mütter-Familien, in die ein Kind hineingeboren 
wird, sind keine Adoptions- sondern Herkunftsfami-
lien.“ Damit wächst nun der Druck, das Abstam-
mungsrecht im Sinne dieser Familien zu verändern. 
Dafür werden die Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten Druck machen. 
 
  

Soziale Innovationen stärker 

fördern 

Deutschland ist eines der innovationsstärksten 
Länder der Welt. Soziale Innovationen gewin-
nen da-bei immer mehr an Bedeutung. In ei-
nem gemeinsamen Antrag fordern die Koaliti-
onsfraktionen, Sozialunternehmen und Soziale 
Innovationen besser zu fördern. 
 
Wie können wir unser Verpackungsproblem in den 
Griff bekommen? Wie kann Menschen in lebensbe-
drohlichen Situationen schnell geholfen werden? 
Solche und ähnliche Fragen stellen sich Sozialunter-
nehmer. Sie konzentrieren sich darauf, ökologische 
und soziale Probleme im Sinne der Gesellschaft mit 
innovativen Ideen und Geschäftsmodellen anzuge-
hen. Damit setzen sie einen wichtigen, gesellschaft-
lichen Schwerpunkt: Gemeinwohl kommt vor rein 
monetärem Gewinn. Von den Ideen dieser Sozialun-
ternehmen können alle profitieren. Daher sollen So-
zialunternehmen und Soziale Innovationen gestärkt 
werden. 
Sozialunternehmen heben sich aber nicht nur durch 
ihren besonderen Blickwinkel von anderen Unter-
nehmen ab, sondern auch durch die für sie beste-
henden erschwerten Bedingungen. Denn auch wenn 
es heißt, ein Förderprogramm sei ‚offen für Sozial-
unternehmen‘, zeigt sich in der Praxis oft das Ge-

genteil. Die Koalitionsfraktionen fordern daher eine 
rechtssichere Definition von Sozialunternehmen, die 
für mehr Klarheit sorgt. Im nächsten Schritt müssen 
entsprechende Förderprogramme aufgesetzt und ef-
fektiv überwacht werden. Zudem brauchen Sozial-
unternehmer stärkere Netzwerke, mehr Öffentlich-
keit und bessere Infrastrukturen. 
Aber auch die Basis für das soziale Unternehmer-
tum, nämlich die Sozialen Innovationen, sollen stär-
ker gefördert wer-den. Diesbezüglich werden in dem 
Antrag ein ressortübergreifendes Konzept der Bun-
desregierung und mehr koordiniertes Vorgehen der 
verschiedenen Akteure gefordert. Insbesondere 
müssen Forschung und Entwicklung in diesem zu-
kunftsträchtigen Bereich vorangetrieben werden. 
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Krisen, wie die aktuelle Corona-Pandemie, zeigen, 
wie wichtig ein gutes gesellschaftliches Miteinander 
ist. Deshalb ist es nötig, an klugen Ideen zu arbei-
ten, um Herausforderungen zu bewältigen. Soziale 

Innovationen und Sozialunternehmen leisten hier ei-
nen zunehmend wichtigen Beitrag. 
 
  

Westafrika stabilisieren 

Deutsche Soldatinnen und Soldaten beteiligen 
sich an zwei internationalen Missionen, mit de-
nen sich die Vereinten Nationen und die Euro-
päische Union für Sicherheit und Stabilität in 
Mali und der Sahel-Region engagieren. Beide 
Bundeswehreinsätze werden nun um ein Jahr 
verlängert. 
 
Die Sicherheitslage in Mali und der Sahel-Region ist 
besorgniserregend. Immer häufiger gibt es Meldun-
gen von gewaltsamen Angriffen auf die Sicherheits-
kräfte der Sahel-Staaten und internationale Missio-
nen, aber auch in großem Umfang auf Zivilisten. 
Verantwortlich hierfür sind Dschihadisten und lokale 
Milizen, die sich in weitgehend rechtsfreien Räumen 
der Sahel-Region ausbreiten, lokale Spannungen 
schüren und sich diese zunutze machen. Neben Mali 
sind davon Burkina Faso und in zunehmendem Maße 
auch Niger betroffen. Hier droht ein Korridor zu ent-
stehen, in dem sich Terrorismus und organisierte 
Kriminalität ausbreiten und ganz Westafrika desta-
bilisieren könnten. 
Die Bundesregierung ist überzeugt, dass es langfris-
tige Stabilität im Sahel nur geben kann, wenn zivile 
und militärische Maßnahmen ineinandergreifen und 
wirtschaftliche wie soziale Perspektiven geschaffen 
werden. Deutschland hat seinen Beitrag hierzu im 
Rahmen humanitärer Maßnahmen und der Entwick-
lungszusammenarbeit deshalb nochmals erhöht. 
Daneben beteiligt sich die Bundeswehr an zwei in-
ternationalen Missionen, mit denen sich die Verein-
ten Nationen sowie die Europäische Union für Si-
cherheit und Stabilität in der Region engagieren. 
Beide Bundeswehreinsätze werden um ein Jahr ver-
längert. 
  
Stabilisierungsmission MINUSMA 
Mit der Stabilisierungsmission MINUSMA verfolgen 
die Vereinten Nationen das Ziel, die Umsetzung des 
Friedensabkommens für Mali zu unterstützen. Ge-
rade angesichts der instabilen Sicherheitslage ist die 

Mission aus Sicht der Bundesregierung weiterhin 
dringend erforderlich, um bei der Wiederherstellung 
von Staatlichkeit und eines sicheren Umfeldes zu 
unterstützen, den Schutz der Zivilbevölkerung zu 
gewährleisten, die Rückkehr bewaffneter Kräfte zu 
verhindern, die politischen Prozesse zur Befriedung 
des Landes zu begleiten und weitere Maßnahmen 
der Stabilisierung, Entwicklung und humanitären 
Hilfe zu stärken. 
Deutschland beteiligt sich seit 2013 mit einem Kon-
tingent der Bundeswehr sowie mit Polizistinnen und 
Polizisten an der Mission. Das Mandat wird bis zum 
31. Mai 2021 verlängert. Die Personalobergrenze 
liegt weiter bei 1100 deutschen Soldatinnen und 
Soldaten. 
  

Europäische Ausbildungs- und Beratungsmis-
sion EUTM Mali 
Die Ausbildungs- und Beratungsmission der Europä-
ischen Union verfolgt das Ziel, die malischen Streit-

kräfte – und künftig auch die gemeinsame Einsatz-
truppe der G5 Sahel-Staaten – in die Lage zu ver-
setzen, selbst für die Sicherheit in der Region zu sor-
gen. Darum sollen sukzessive die Streitkräfte von 
Burkina Faso und Niger in die Beratung und Ausbil-
dung aufgenommen werden. Mit dem neuen Mandat 
soll eine einsatznähere militärische Beratung ge-
währleistet werden. Ausbildung, Beratung und Eva-
luierung können künftig an gesicherten Orten in 
ganz Mali stattfinden. Notwendig ist dies unter an-
derem wegen der zunehmenden grenzüberschrei-
tenden terroristischen Aktivitäten. In Absprache mit 
der malischen Regierung und den Partnern der EU 
plant die Bundesregierung außerdem, ein neues 
Ausbildungszentrum in Zentralmali aufzubauen und 
zu betreiben. Eine aktive Beteiligung an Kampfeins-
ätzen bleibt weiterhin ausgeschlossen. 
Die Personalobergrenze wird von 350 auf 450 Sol-
datinnen und Soldaten erhöht. So soll sichergestellt 
werden, dass die Bundeswehr die erweiterten Auf-
gaben ohne Einschränkungen erfüllen und die Vor-
bereitungen für die Übernahme der Missionsführung 
im zweiten Halbjahr 2021 durchführen kann. Das 
Mandat wird bis zum 31. Mai 2021 verlängert. 
  
  

Stabilität am Horn von Afrika 

Die Bundeswehr beteiligt sich weiterhin an der 
durch die Europäische Union geführten Opera-
tion „Atalanta“ zur Bekämpfung der Piraterie 
vor der Küste Somalias. Einem entsprechenden 
Antrag der Bundesregierung hat der Bundes-
tag zugestimmt. 
 
Die humanitäre Versorgung von notleidenden Men-
schen in Somalia, in Jemen, im Südsudan, im Sudan 
und in Äthiopien mit Nahrungsmitteln durch das 
Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Na-
tionen ist maßgeblich von der Sicherheit maritimer 
Transportwege abhängig. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Corona-Pandemie, die auch in diesen Län-
dern zu Infektionen geführt hat, ist die Sicherung 
dieser Transportwege umso relevanter. Mit Aus-
nahme von vereinzelten erfolglosen Piratenangriffen 
konnte die Piraterie vor der Küste Somalias bereits 
zurückgedrängt werden. Allerdings bleibt die Region 

anfällig für externe destabilisierende Einflüsse. Sie 
bleibt politisch instabil und fragil. Die zum Teil 
schwachen staatlichen Strukturen in der Region tra-
gen zu innerstaatlichen und zwischenstaatlichen 
Konflikten um Macht, Ressourcen und Einflusssphä-
ren, gewalttätigem Extremismus und organisierter 
Kriminalität bei. Hinzu kommen Probleme wie Ar-
mut, Nahrungsmittelknappheit, fragile Ökosysteme 
(Dürrerisiko), Bevölkerungswachstum, Urbanisie-
rung sowie Flucht- und Migrationsbewegungen. 
Durch ihre Präsenz im Seegebiet vor dem Horn von 
Afrika leistet die EU nicht nur einen Beitrag zur Be-
kämpfung der Piraterie und zur Absicherung von hu-
manitären Hilfsmaßnahmen des Welternährungs-
programms, sondern trägt auch zur Stabilisierung 
der Region bei. Die Bundeswehr soll unter anderem 
die für die vom Welternährungsprogramm oder von 
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der Mission der Afrikanischen Union in Somalia 
(Amisom) gecharterten Schiffe schützen, etwa 
durch die Präsenz an Bord dieser Schiffe. Die strate-
gische Überprüfung von Atalanta wird derzeit durch 

die EU vorgenommen. Eine Fortsetzung der Opera-
tion über 2020 hinaus halten die EU-Mitgliedstaaten 
ebenso wie die regionalen Anrainerstaaten für sinn-
voll und erforderlich. Die Beteiligung bewaffneter 
deutscher Streitkräfte an Atalanta wird bis zum 31. 
Mai 2021 verlängert. Die Personalobergrenze von 
maximal 400 Soldatinnen und Soldaten bleibt beste-
hen. 
  
  

Bundeswehr bekommt jüdi-

sche Militärseelsorge 

In der Bundeswehr wird eine jüdische Militär-
seelsorge eingerichtet. Das hat der Bundestag 
beschlossen. 
 
Derzeit wird in der Bundeswehr eine evangelische 
und eine katholische Militärseelsorge gewährleistet. 
Den Soldaten und Soldatinnen steht aber keine spe-
zifische jüdische Militärseelsorge zur Verfügung. Da-
her wird die Militärseelsorge um ein entsprechendes 
Angebot erweitert. Mit dem Gesetz wird eine Forde-
rung der SPD-Bundestagsfraktion aus dem Koaliti-
onsvertrag umgesetzt. 
Die Militärseelsorge setzt das Grundrecht der freien 
religiösen Betätigung der jüdischen Soldaten und 
Soldatinnen und ihren Anspruch auf Seelsorge um. 
Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass der Staat 
verpflichtet ist, dafür Sorge zu tragen, dass die Aus-
übung des Grundrechts der Religionsfreiheit auch in-
nerhalb öffentlicher Anstalten möglich ist. 
 
 

Weltbienentag 2020 bei der 

Stoll VITA Stiftung 

Am diesjährigen Weltbienentag, den 
20.05.2020, besuchte ich als  Parlamentari-
sche Staatssekretärin bei der Bundesumwelt-
ministerin und Kuratoriumsvorsitzende bei der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) ge-
meinsam mit der SPD-Gemeinderätin Claudia 
Hecht den Stoll Vita Garten. 
 

 

Die Vorsitzende der Stoll VITA Adelheid Kummle, der 
Geschäftsführer Matthias Maier und Gärtnermeister 
Wilfried Jäger erklärten das Konzept des Stoll VITA 
Gartens. In diesem Garten finden regelmäßig Ver-

anstaltungen mit Kinder und Jugendlichen statt, um 
Natur erlebbar zu machen und so die Kompetenzen 
der Kinder zu fördern und zu fordern. 
 
Es ist so wichtig, durch Bildung und Aktivitäten das 
Bewusstsein die wichtige Rolle der Bienen und In-
sekten zu schaffen und auf ihre schwindenden Be-
stände aufmerksam zu machen. Dieser bienen- und 
insektenfreundliche Garten der Stoll VITA Stiftung 
mitten in Waldshut ist mehr als ein Biotop. Er ist 
auch gleichzeitig Lernort, Lebensraum für Pflanzen 
und Tiere und eine Oase, um die Seele mal baumeln 
zu lassen. 
 
Insekten sind wichtige Bausteine der Nahrungs-
kette, da sie Nahrungsgrundlage für eine ganze 
Reihe von Arten sind. Dazu zählen viele Vögel, Am-
phibien, Reptilien und Säugetiere (zum Beispiel Fle-
dermäuse, Spitzmäuse, Igel, Dachs), aber auch an-
dere Insekten. Räuberische Insekten ernähren sich 
von anderen Insekten, die zum Teil als landwirt-
schaftliche Schädlinge gelten, sie sind daher für den 
Menschen auch wirtschaftlich interessant. Aber auch 
für die Ernte von Nutzpflanzen ist die Bestäubung 
essentiell. In Deutschland wären beim Ausfall der 
Bestäubungsleistungen insbesondere der Obst- und 
Gemüseanbau, aber auch großflächig angebaute 
Ackerkulturpflanzen, wie Raps, Sonnenblumen oder 
Ackerbohnen, betroffen. Langfristig kann der Schutz 
und Nutzen der Bienen dazu beitragen Armut und 
Hunger zu verringern sowie eine gesunde Umwelt 
und Artenvielfalt zu erhalten. 
 
Wie eine gesicherte und ausgewogene Ernährung 
sowie eine nachhaltige Landwirtschaft aussehen 
kann, zeigt die aktuelle Ausstellung „ÜberLebens-
mittel“ der DBU in der Stoll VITA Stiftung. Interes-
sant für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wer-
den viele Informationen interaktiv vermittelt. 
 
Ich danke der Stoll VITA Stiftung unter der Führung 
von Adelheid Kummle und ihrem Team für die wert-
volle Arbeit für Natur und Gesellschaft.  
  
 

Diskussion um Corona-Pfle-

gebonus im AWO-Senioren-

zentrum Sonnengarten 

Wutöschingen 

Das Pflegepersonal am Hochrhein leistet wirk-
lich Außergewöhnliches. Als Sozialdemokratin 
war es mir nicht nur wichtig, mir ein Bild von 
der Situation vor Ort zu machen, sondern den 
Pflegenden meinen persönlichen Dank auszu-
sprechen. 
 
Es tut gut zu wissen, dass unsere Angehörigen in 
dieser Krise so behutsam und liebevoll gepflegt wer-
den. 
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Im Gespräch mit der Belegschaft ging es auch um 
die einmalige Sonderleistung (Pflege-Bonus) in der 
Altenpflege. Das vom Bundestag beschlossene 
Zweite Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite sieht 
die Zahlung einer einmaligen gestaffelten Prämie 
von bis zu 1.000 Euro an alle Beschäftigten in der 
Altenpflege vor. Die Aufwendungen werden den 
Pflegeeinrichtungen zunächst durch die soziale Pfle-
geversicherung erstattet und im Voraus gezahlt. Die 
gesetzliche Krankenversicherung beteiligt sich an-
teilig an den Kosten im ambulanten Bereich. Die 
Länder und die Arbeitgeber in der Pflege können den 
Pflege-Bonus ergänzend bis zur Höhe der steuer- 
und sozialversicherungsabgabenfreien Summe von 
1.500 Euro aufstocken. 
 
Gerade die Altenpflegerinnen und Altenpfleger tra-
gen in der jetzigen Situation besondere Lasten. Die 
einmalige Bonuszahlung kann aber nur ein erster 
Schritt sein. Wir brauchen flächendeckende Tarifver-
träge mit guten Arbeitsbedingungen und fairer Be-
zahlung. Im Übrigen verdienen auch Hilfskräfte in 

Pflegeeinrichtungen, beispielsweise in der Küche 
und der Verwaltung, unsere Wertschätzung. 
 
 

Klare Perspektive für den 

Tourismus von der Landesre-

gierung gefordert 

Ich fordere die Landesregierung auf, endlich 
eine klare Perspektive für Wellnessbereiche, 
Schwimm- und Spaßbäder zu schaffen. Denn 
laut Umweltbundesamt ist eine direkte Über-
tragung von Coronaviren über das Schwimm- 
und Badewasser höchst unwahrscheinlich.  
 
Das Badeparadies Schwarzwald hat bereits ein Hy-
gienekonzept erarbeitet und befindet sich mit dem 
Gesundheitsamt im Gespräch. 
 

 
Foto ©  Büro Schwarzelühr-Sutter (von links): Jo-
chen Brugger, Rita Schwarzelühr-Sutter, Jennifer 
Sühr.  
 

Gemeinsam mit den Bewerberinnen für die Land-
tagswahl der SPD Breisgau-Hochschwarzwald Mia 
Sanner und Jennifer Sühr habe ich den Leiter des 
Badeparadies Schwarzwald, Jochen Brugger, in Titi-
see-Neustadt getroffen, weil der Tourismus ein gro-
ßer Wirtschaftsfaktor für den Schwarzwald ist. Dazu 
gehören neben dem Badeparadies auch Ferienwoh-
nungen und Hotels, vor allem jene mit Wellnessbe-
reich. 
 
Jochen Brugger machte im Gespräch vor allem auf 
die existenzgefährdende Situation des Vital- und Er-
lebnisbades aufgrund der Schließung seit Mitte März 
aufmerksam. Gleichzeitig betonte er, dass das Team 
vor Ort in der Lage sei, die Einhaltung der Hygiene- 
und Abstandsregeln zu garantieren, zumal bereits 
vor Wochen ein umfassendes Hygiene- und Sicher-
heitskonzept erarbeitet worden ist und den Behör-
den zur Prüfung vorliegt. 
 
Die Landesregierung hat wohl angekündigt, dass 
eine zeitnahe Wiederöffnung mit Abstands- und Hy-
gieneregeln vertretbar sei. Zunächst könnten Hotel-
bäder und Freibäder sowie Außenbereiche geöffnet 
werden, in einem zweiten Schritt im Laufe des kom-
menden Monats die übrigen Hallenbäder. Wann und 
wie die Öffnung erfolgt, steht aber in den Sternen. 
 
Das muss konkretisiert und die entsprechende Ver-
ordnung rechtzeitig auf den Weg gebracht werden, 
damit die Branche Planungssicherheit erhält. Für 
Hauruck-Verfahren habe ich nach wochenlangen 
Schließungen und harten wirtschaftlichen Einbußen 
kein Verständnis. Während die Schweiz die Well-
nessbereiche wieder öffnet, muss unsere Hotellerie 
auf eine Entscheidung der Landesregierung warten. 
Deshalb ist es wichtig, auch hierfür eine Perspektive 
zu schaffen, damit der Tourismus im Schwarzwald 
wieder hochgefahren werden kann. 
 
 

Beschluss des Schweizer 

Bundesrats zur Lockerung 

der Einreisebeschränkungen 

Das sind gute Nachrichten für das Handwerk am 
Hochrhein, das auch grenzüberschreitend tätig ist. 
Unsere Fachkräfte sind gefragt und mit neuen Auf-

trägen wird ein Beitrag dazu geleistet, dass sich die 
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Unternehmen in der Region langsam erholen. Ich bin 
froh, dass unsere Schweizer Freunde vorangehen 
und erwarte jetzt, dass das Bundesinnenministerium 
Vorbereitungen trifft, die auf Gegenseitigkeit beru-

hen. 
 
 
Hintergrund: 
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumenta-
tion/medienmitteilungen.msg-id-79248.html 
 
 
 

Traktorenprotest in Waldshu-

ter Innenstadt 

In der Waldshuter Kaiserstraße hat heute ein 
Traktorenkorso mit ca. 50 Fahrzeugen stattge-
funden. Laut Polizeirevier Waldshut verlief die 
Aktion ohne Kenntnis der Polizei oder des Ord-
nungsamtes.  
 

 
Foto: privat 
 
Betroffen war mein Wahlkreisbüro in Waldshut. In 
einer anonymen WhatsApp-Nachricht vom Vortag, 
die mir vorliegt, wurde zu der Aktion aufgerufen. 
Zweck und Ziel der Landwirte soll hierbei gewesen 
sein, mir im Wahlkreisbüro eine "Rücktrittsforde-

rung" zu überreichen. 
 
 
In der Whatsapp-Nachricht wird die Motivation 
wie folgt dargestellt: 
 
"Rita Schwarzelühr Sutter ist nicht irgendeine Bun-
destagsabgeordnete, sondern die rechte Hand von 
Frau Schulze als Parlamentarische Staatssekretärin 
bei der Bundesministerin für Umwelt und Natur-
schutz!!! 
Ich hoffe auf viele Teilnehmer, wir wollen uns natür-
lich auch nicht mit 5 Traktoren blamieren!!!" 
 
 
 
Blamiert haben sich vor allem diese Teilnehmer der 
Traktorendemo, die ganz einfach hätten herausfin-
den können, dass wir eine Sitzungswoche haben und 
ich als Mitglied der Bundesregierung Präsenzpflicht 

in Berlin habe. Ich bin immer bereit für einen sach-
lichen Dialog mit der Landwirtschaft, wie wir unsere 
natürlichen Lebensgrundlagen erhalten können. Lei-
der hat sich bisher keiner gemeldet. 

 
 
 
Hintergrund: 
 
Die Gruppierung "Land schafft Verbindung -Original 
(LsV)" hat gegen Bundesumweltministerin Schulze 
und die Präsidentin des Bundesamtes für Natur-
schutz Prof. Dr. Jessel Strafanzeige wegen Volksver-
hetzung, Verleumdung und Betruges gestellt, dies 
durch eine Pressemitteilung am 20.05. bekannt ge-
macht und dort zu weiteren Anzeigen aufgerufen. 
Anlass war die Vorstellung des Berichts zur Lage der 
Natur am 19.5.2020. In der Pressemitteilung wird 
zum Hintergrund der Anzeige u.a. auf die angebliche 
Diffamierung der konventionellen Landwirtschaft, 
die angeblich unseriöse Datenbeschaffung durch 
"Laien-Naturschützer" sowie die NABU-Mitglied-
schaften der Bundesumweltministerin. 
 
Die Vorwürfe von LsV sind komplett haltlos und ent-
behren jeder Grundlage. Wie schon bei der Ausei-
nandersetzung zur Düngeverordnung werden wis-
senschaftliche Befunde bewusst diskreditiert und 
negiert. 
 
Der Bericht zur Lage der Natur fasst die Ergebnisse 
der nach der EU-Fauna-Flora-Habitat- und EU-Vo-
gelschutzrichtlinie alle sechs Jahre in Brüssel vorzu-
legenden Berichte zum Zustand der nach diesen 
Richtlinien zu schützenden Arten und Lebensraum-
typen zusammen. Es handelt sich um einen Bericht 
der Bundesregierung, d.h. er ist ressortabgestimmt. 
 
Die Arten und Lebensraumtypen gemeinschaftlicher 
Bedeutung sind in Anhängen der Richtlinien aufge-
listet und umfassen repräsentativ Vorkommen von 
den Meeren, über Feuchtgebiete, Wälder, das Offen-
land bis hin zu Bergökosystemen. Zu den Arten und 
Lebensraumtypen ist nach einer auf europäischer 
Ebene abgestimmten und vorgegebenen Berichtme-
thodik zu berichten. Für die Berichte wird dabei auf 
sehr umfangreiche und umfassende, staatlich erho-
bene Daten (wie z.B. Biotopkartierungen der Bun-
desländer, Artenkataster und das Monitoring auf ca. 

14.000 Stichprobenflächen) zurückgegriffen und 
diese in einem aufwändigen Prozess von Bund und 
Ländern gemeinsam zusammengestellt und abge-
stimmt. Ehrenamtlich erhobene Daten bilden nur ei-
nen kleineren Teil der Datengrundlagen. Dabei han-
delt es sich zwar um nicht finanziell vergütete Da-
tenerhebungen. Trotzdem werden die Daten von 
Personen mit hoher fachlicher Expertise und nach 
festgelegten wissenschaftlichen Standards erhoben. 
Der nun vorliegende Bericht ist bereits der dritte sei-
ner Art, vor 6 bzw. 12 Jahren wurden gleichartige 
Berichte der Öffentlichkeit vorgestellt. 
 
Die Ergebnisse der nationalen Berichte für die EU-
Naturschutzrichtlinien für alle Lebensraumtypen und 
Arten sind öffentlich zugänglich und liegen seit meh-
reren Monaten vor. Im Bericht zur Lage der Natur 
werden diese lediglich zusammengefasst darge-
stellt. Dabei wird der Zustand aller Ökosysteme und 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79248.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79248.html
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Arten beschrieben und nicht nur die landwirtschaft-
lich geprägten. Auch werden die Ursachen für den in 
vielen Bereichen unzureichenden Zustand der Natur 
breit dargelegt. Es handelt sich bei dem Bericht also 

weder um eine willkürliche Auswahl von Arten, noch 
um eine einseitige Darstellung. 
 
 
 

Einsatz für Öffnung von Bä-

dern und Thermen zeigt Wir-

kung 

Land nennt 6. Juni als Öffnungsdatum - Mein 
Einsatz für die Öffnung von Schwimmbädern 
und Thermen zeigt Wirkung. 
 
Ich freue mich, dass sich die Landesregierung dazu 
durchgerungen hat, den Bädern in Baden-Württem-
berg ein Öffnungsdatum zu nennen. Die Studie des 
Umweltbundesamtes war eine entscheidende wis-
senschaftliche Grundlage für diese Entscheidung. 
Demnach ist eine direkte Übertragung von Corona-
viren über das Schwimm- und Badewasser höchst 
unwahrscheinlich. 
 
Die Lenkungsgruppe der Landesregierung Baden-
Württemberg hat beschlossen, dass Badeseen mit 
Zugangskontrollen, Heil-, Hotel- und Thermalbäder 
sowie Saunen vom 6. Juni an unter Auflagen wieder 
öffnen sollen. 
 
Ich erwarte, dass die Verordnung, die die Betreiber 
der Bäder brauchen, jetzt schnell von der Landesre-
gierung konkretisiert und verabschiedet wird. 
Schließlich braucht nicht nur das technische Hoch-
fahren des Badebetriebs eine gewisse Vorlaufzeit, 
sondern auch die Vorlage eines Betriebskonzeptes 
und die Erfüllung der Hygienevorgaben. 
 
Ich hatte mich bereits vorab über die Situation der 
Bäder im Badeparadies Schwarzwald in Titisee-Neu-
stadt informiert und dafür eingesetzt, eine klare Per-
spektive für Wellnessbereiche, Schwimm- und 
Spaßbäder zu schaffen. Dieses Engagement hat sich 
nun ausgezahlt. 
 
Laut Umweltbundesamt, welches in meinen Zustän-
digkeitsbereich fällt, unterliegt das Wasser in kon-
ventionellen Schwimmbädern (Frei- oder Hallenbä-
der) einer ständigen Aufbereitung. Die Einhaltung 
der allgemein anerkannten Regeln der Technik bie-

tet einen weitreichenden Schutz, auch vor unbe-
kannten Organismen und chemischen Stoffen. Filt-
ration und Desinfektion sind wirksame Verfahren zur 
Inaktivierung von eingetragenen Mikroorganismen 
(z. B. Bakterien und Viren). 

 
Es ist gut, dass wir uns auf wissenschaftliche Er-
kenntnisse stützen können, die die Lockerungen in 
einer für unsere Region so wichtigen Branche ver-

antworten. Damit schaffen wir nicht nur wirtschaft-
lich eine Perspektive, sondern auch für viele Kinder, 
Jugendliche und Familien für die Sommerzeit. Zu ei-
ner schrittweisen Rückkehr in die Normalität gehört 
auch, dass wir uns wieder in unseren Bädern erholen 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  

 
 
ich hoffe Sie hatten eine spannende Lektüre! Den Menschen bei uns im Wahlkreis und in unserer Region möchte 
ich auch ein wichtiger Ansprechpartner für ihre Anliegen und Sorgen sein. Gerne können Sie sich jederzeit tele-
fonisch, per E-Mail oder ganz klassisch per Brief an mich wenden. Ich freue mich auf Ihre Nachricht!  
 
 
Für mehr Informationen zu meiner politischen Arbeit im Wahlkreis und in Berlin besuchen Sie mich auch gerne 
auf meiner Homepage und bei facebook oder folgen mir auf Twitter und Instagram!  
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Kontakt 
 

 
Abgeordnetenbüro Berlin: 
 
 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB 
 
Platz der Republik 1 
 
11011 Berlin 
 
T: 030 – 227 73 071 
 
F: 030 – 227 76 173 
 

E: rita.schwarzeluehr-sutter@bundestag.de 
 
 

Wahlkreisbüro Waldshut-Tiengen: 
 
 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB 
 
Wallstr. 9 / Kaiserstr. 22 
 
79761 Waldshut-Tiengen 
 
T: 07751 – 91 76 881 
 
F: 07751 – 91 76 882 
 

E: rita.schwarzeluehr-sutter.wk@bundestag.de 

 
 

Home:  
 
Facebook: 
 
Twitter: 
 
Instagram: 

www.schwarzelühr-sutter.de 
 
facebook.com/schwarzeluehrsutter 
 
twitter.com/rischwasu 
 
instagram.com/rischwasu/ 
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